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Der Zertifikatslehrgang "Prozessführung" richtet sich in erster Linie an Anwältinnen und Anwälte
aus der Advokatur, der Banken- und Versicherungsbranche und anderen Unternehmen, steht
aber auch Richterinnen und Richtern sowie Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern offen.
Ziel ist es, die Teilnehmenden für Grundfragen des Zivilverfahrensrechts zu sensibilisieren und 
insbesondere ihre Fertigkeiten in der Prozessführung zu perfektionieren; dies stets unter beson-
derem Augenmerk auf das Arbeiten mit der Bundeszivilprozessordnung. 

MODUL 1 | Überblicksmodul | 5. – 7. Mai 2011
Zivilgerichtsbarkeit, Unabhängigkeit des Gerichts, Prozessmaximen, Gerichts- und Parteikosten,
unentgeltliche Rechtpflege, Fristen, Überblick Prozessanbahnung, Überblick Beweisverfahren,
Überblick Rechtsmittel, Überblick IZVR und Vollstreckung.

MODUL 2 | Vor Prozesseinleitung | 23. – 25. Juni 2011
Akquisition und Umgang mit Klientschaft, Interessenkonflikte, Pflichten gegenüber Klient, der
Beklagte, aussergerichtliche Vergleichsbemühungen, weitere Verfahrensbeteiligte, das Rechtsbe-
gehren, die Begründung, die Eventualmaxime.

MODUL 3 | Substanzierung und Beweis | September 2011
Arten von Beweis, Substanzierungs- und Beweislast, Beweisführung, Urkundenbeweis, Zeugen-
und Parteibefragung, weitere Beweismittel, Einbringen von Beweismitteln, Beweisabnahme,
Schluss des Beweisverfahrens.

MODUL 4 | Verfahren und Rechtsmittel | November 2011
Ordentliches Verfahren, summarisches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, ordentliche und au-
sserordentliche Rechtsmittel, Rechtsmittel in Zivilsachen ans Bundesgericht.

MODUL 5 | IZVR und Vollstreckbarerklärung | Februar/März 2012
Direkte Zuständigkeit nach IPRG und LugÜ, Anerkennung und Vollstreckbarerklärung nach IPRG
und LugÜ, Betreibungsverfahren, Rechtsöffnung und Pfändung, Zwangsvollstreckung nach ZPO.

Adressatenkreis und Zielsetzung
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Inhalt (Module und -daten)
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Der Lehrgang wird vom Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP) der Universität 
St. Gallen und dem Center for Conflict Resolution (CCR) der Universität Luzern durchgeführt. 

Der Lehrgang beginnt im Mai 2011 und endet im März 2012. Er umfasst 5 Module zu je 3 Tagen
(24 Lektionen von Donnerstag bis Samstag). Die genauen Daten werden auf der Website
www.irp.unisg.ch sowie www.unilu.ccr.ch publiziert.

Die Module werden an verschiedenen Orten der Deutschschweiz durchgeführt. 

Pro Lehrgang werden höchstens 30 Teilnehmende zugelassen, damit eine optimale Lehr- und
Lern atmosphäre gewährleistet werden kann. Es geht insbesondere darum, ideale Bedingungen
für den Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden sowie für den Austausch der Teil-
nehmenden untereinander zu schaffen. 

Am Ende jedes Moduls findet eine schriftliche Prüfung statt. Nach dem Bestehen aller Prüfungen
erhalten die Teilnehmenden das mit 10 ECTS bewertete Zertifikat (Certificate of Advanced
 Studies: CAS) "Prozessführung". Es handelt sich um ein akademisches von den Universitäten Luzern
und St. Gallen anerkanntes Postgraduate-Zertifikat. 
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Organisation

Dauer und Umfang

Durchführungsorte

Zahl der Teilnehmenden

Prüfungen und Zertifikat
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Die Teilnehmenden verfügen über ein abgeschlossenes juristisches Studium (Lizentiat oder Master)
und mindestens ein Jahr Berufserfahrung (ohne Praktika). Die Leitung des Lehrgangs prüft die
Anmeldungen und entscheidet über die Zulassung grundsätzlich entsprechend dem Eingang der
Anmeldungen. 

Es ist vorgesehen, den Zertifikatskurs "Prozessführung" alle zwei Jahre durchzuführen. Bei grosser
Nachfrage kann der zweite Kurs früher beginnen. 

Modul 1 | Überblicksmodul

Dr. Lorenz Droese ist als Rechtsanwalt bei Wenger & Vieli AG, Rechtsanwäl-
te, Zürich vorwiegend auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts tätig. Zudem ist er
Lehrbeauftragter für Zivilprozess- und Obligationenrecht an der Universität
Luzern sowie Geschäftsführer des Center for Conflict Resolution (CCR). 

Modul 2 | Vor Prozesseinleitung

Prof. Dr. Vito Roberto, LL M ist seit 1997 Professor für Privat-, Handels- und
Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen und ist zudem bei Baker&McKenzie
Rechtsanwälte, Zürich, tätig. Das Schwergewicht seiner Forschungsinteressen
liegt im Haftpflichtrecht, der Vertragshaftung und der aktienrechtlichen Verant-
wortlichkeitshaftung.
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Zulassung

Durchführungsmodus

Modulverantwortliche
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Modul 3 | Der Beweis

Prof. Dr. Daniel Girsberger, LL M ist Professor für Schweizerisches und Inter-
nationales Privat-, Wirtschafts- und Verfahrensrecht sowie Privatrechtsverglei-
chung an der Universität Luzern und ist zudem Partner bei Wenger & Vieli AG,
Rechtsanwälte, Zürich. Er hat (vor allem als Schiedsrichter und Parteivertreter)
zahlreiche nationale und internationale Streitverfahren beurteilt oder begleitet.

Das Schwergewicht seiner Forschungsinteressen liegt im Internationalen Privatrecht und der
Streitbeilegung, namentlich der nationalen und Internationalen Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit
und der Alternative Dispute Resolution (ADR).

Modul 4 | Verfahren und Rechtsmittel

Prof. Dr. Andreas Furrer, LL M ist Professor für Privatrecht, Rechtsverglei-
chung, Internationales Privatrecht und Europarecht an der Universität Luzern und
ist zudem bei Meier Müller Eckert Rechtsanwälte, Zürich, tätig. Das Schwergewicht
seiner Forschungstätigkeit liegt im internationalen Privat- und Wirtschaftsrecht
sowie der Schiedsgerichtsbarkeit.

Modul 5 | IZVR und Zwangsvollstreckung

Prof. Dr. Ivo Schwander ist seit 1986 Professor für Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung und schweizerisches Privatrecht an der Universität St. Gallen.
Er ist seit 1992 Schriftleiter der Zeitschrift "Aktuelle Juristische Praxis (AJP)", 
Verfasser u.a. eines zweibändigen Lehrbuchs zum Internationalen Privatrecht und 
zahlreicher Publikationen in den Bereichen Internationales Privat- und Zivilprozess -

recht, Privatrecht, Verfahrensrecht, sowie Rechtsmethodologie. Er ist Konsulent bei Pestalozzi Rechts-
anwälte, Zürich. 

Die Modulverantwortlichen arbeiten bei der Organisation und der Durchführung des Moduls
jeweils mit Co-Modulverantwortlichen zusammen, die einen besonderen Praxisbezug aufweisen.
Dazu gehören unter anderem Dr. Richard Gassmann, Rechtsanwalt bei Baker McKenzie Zürich

Co-Modualverantwortliche
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und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen und Dr. Yves Rüedi, Obergerichtspräsident des
Kantons Glarus und Lehrbeauftragter an der Universität Luzern.

Dr. Andreas Galli, Richter an den Amtsgerichten Luzern-Stadt und Hochdorf sowie Lehrbeauf-
tragter an der Universität Luzern. 

Anmeldungen sind mit nachstehendem Talon zu richten an: Universität St. Gallen, Institut für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen. 

Die Kosten des Lehrgangs betragen Fr. 14500.–. Die Kursgebühr schliesst alle Leistungen 
inkl. Verpflegung ein. Die Kursgebühr ist innert 30 Tagen nach dem Zulassungsentscheid zu
 begleichen.

Folgende Frühbucherrabatte können gewährt werden:
Anmeldungen bis 31. August 2010 Kursgebühr Fr.11500.–
Anmeldungen bis 31. Oktober 2010 Kursgebühr Fr.12500.–
Anmeldungen bis 20. Dezember 2010 Kursgebühr Fr.13500.–
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Studienleitung

Anmeldung

Kosten des Lehrgangs

Reduktionen der Kursgebühr
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Folgende Annulationsgebühren fallen bei einem Rückzug der Anmeldung an:
Abmeldungen bis 31. Dezember 2010 Fr. 1000.– Bearbeitungsgebühr
Abmeldungen nach 1. Januar 2011 50% der Kursgebühr
Abmeldungen nach 1. März 2011 70% der Kursgebühr
Abmeldungen nach Kursbeginn 90% der Kursgebühr  

Die Organisatoren behalten sich vor, den Kurs nur durchzuführen, wenn mindestens 20 Teilneh-
mende angemeldet sind.

Für weitere Informationen über den Inhalt des Kurses wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Galli
(Telefon 041 228 63 58; Mail andreas.galli@lu.ch). Für administrative Auskünfte steht Ihnen das
Sekretariat des IRP-HSG zur Verfügung (071 224 24 24; Mail irp@unisg.ch). Ebenso finden sich
ergänzende Informationen auf unserer Website: www.irp.unisg.ch sowie www.unilu.ccr.ch
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Annulation von Anmeldungen

Durchführung des Lehrgangs

Weitere Informationen
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Anmeldung

Ich melde mich verbindlich für den Zertifikatslehrgang "Prozessführung" 2011– 2012 an.

Personalien

Vorname Name

Strasse

PLZ Ort

E-Mail-Adresse 

Ort /Datum Unterschrift 

Anmeldung einsenden an:
Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gallen
Bodanstrasse 4 · 9000 St. Gallen · Telefon 071 224 24 24 · Telefax 071 224 28 83
irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch

Bitte beilegen:
| Curriculum vitae
| Kopie des Abschlussdiploms der juristischen Ausbildung
| Ausweis über die praktische Berufstätigkeit

Lehrgang"Prozessführung"mit Certificate of Advanced Studies 
(CAS Prozessführung)
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